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Antrag auf Anbringung des Zeichens 342 Haifischzahn-Markierung in Wenigumstadt 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schuler,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Marktgemeinderat, 

 

Wohl wissend, dass bei der Verwendung des Zeichens 342 gem. Anlage 3 StVO, 
Fahrbahnmarkierung „Haifischzähne“, sehr restriktiv zu verfahren ist, halten wir diese in den 
nachfolgenden Fällen für zwingend erforderlich, weil die allgemeinen und besonderen 
Verhaltensregeln der StVO für einen sicheren und geordneten Verkehrsablauf jeweils nicht 
ausreichen. Deshalb beantragen wir aufgrund der ungünstigen Sichtverhältnisse und 
erfolgter Unfälle, das Aufbringen dieser Markierung auf der Fahrbahn an nachfolgend 
genannten Örtlichkeiten: 

1.) Abknickende Biebigheimer Str. (nördl. Autowerkstatt Thomas) 

 
Begründung: unübersichtliche Einmündung, Der von der Kreisstraße kommende 
Verkehr (insbes. Lkw mit Ziel Gewerbe in der Biebigheimer Str.) missachtet 



regelmäßig das Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren) und gefährdet häufig Radfahrer, 
welche die Fahrradstraße (Biebigheimer Str) von Wenigumstadt kommend in 
Richtung Pflaumheim befahren. Aufgrund des starken Bewuchses und des 
untergeordneten Charakters der östl. Biebigheimer Str. rechnen die Kfz-Führer nicht 
mit Radfahrern, die ihren Abbiegevorgang kreuzen. Herr Gerhardt Bahr, wh. 
Hauptstraße hatte hier vor wenigen Jahren einen schweren Unfall mit einem LKW, 
der ihm die Vorfahrt genommen hatte. GR Jehn konnte im Juni einem Lkw-Unfall nur 
durch ungewolltes Abbiegen Richtung Eier Schlett entgehen. 
 

2.)  „Am Ried“ vor der Einmündung der Biebigheimer Straße 

 
Die Biebigheimer Str. ist hier sehr schmal und aufgrund des Bewuchses ist die 
Einmündung so gut wie nicht erkennbar. Radfahrer, die vom Welzbach-Radweg 
kommend hier nach Wenigumstadt einfahren, sind vorfahrtsberechtigt, werden von 
Autofahrern aber erst wahrgenommen, wenn sie bereits in die Wiesenstraße 
eingebogen sind. Haifischzähne hier alleiniges Mittel und zwingend zur 
Verdeutlichung „Rechts vor Links“ 
 

3.) Ringstraße vor der Einmündung Kappesgasse 

 



Die Kappesgasse ist aufgrund des in den Straßenraum gebauten Hauses 
Kappesgasse 11 für Verkehrsteilnehmer, welche die Ringstr. in östl. Richtung fahren, 
kaum als Einmündung erkennbar. Kfz., die aus der Kappesgasse ausfahren sind 
vorfahrtsberechtigt und ragen sofort mit ihrer Motorhaube in die Ringstr. weshalb es 
auch hier immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen kommt. 
Haifischzähne erscheinen auch hier das alleinige Mittel, das zwingend zur 
Verdeutlichung „Rechts vor Links“ aufgebracht werden muss. 
 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Bettina Ludwig 
SPD-Fraktionsvorsitzende  


